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N i e d e r s c h r i f t
über d ie 9. S itzung des Stadtrates

d er S tadt N eustadt an der W einstraße

am  Donnerstag, dem  26 .02 .2015 ,18 :00  Uhr,

im Stadthaus I, Ratssaal, M arktplatz 1, N eustadt an der W einstraße

- Öffentliche Sitzung -

Anw esend:

Stadtvorstand
Krist, Georg 
Blarr, Waltraud 
Klohr1 Dieter 
Löffler, Hans Georg

Ratsmitqlieder
Bachtier, Christoph geht 20:09 Uhr, nach TOP 17
Bender, Pascal
Brantl1 Gisela
Fillibeck, Jutta
Frey, Matthias Dr.
Fürst, Otto 
Ganzert, Holger 
Göring, Marco 
Graebert, Friderike 
Graf, Alexander
Grün, Jürgen geht 20:28 Uhr, zu TOP 24
Hauck, Martin
Henigin1 Patrick
Henigin1 Roland
Herber, Dirk
Ipach, Roland
Kastei, Willi
Koppenstein, Rosa
Levis-Hofherr, Diana
Lichti, Volker
Meininger, Christoph geht 19:45 Uhr, zu TOP 13
Meisel, Ulrike 
Ohmer, Ernst
Oswald-Mutschler, Roswitha 
Racs1 Richard 
Ressmann, Dr. Wolfgang
Röther, Regina geht 20:34 Uhr, zu TOP 24
Schick, Claus-Rene
Schmidt, Peter geht 20:44 Uhr, zu TOP 24
Schreiner, Werner
Schweitzer, Petra
Stabler, Clemens
Weigel, Marc
Werner, Kurt
Wilier, Helga

Gäste
Nebel, Reinhard 
Syring-Lingenfelder, Gerhard 
Christmann, Steffen
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Verwaltunq
Adams, Bernhard 
Bettinger, Alf 
Blarr, Christian 
Breitel, Andrea 
Di Noi, Mario 
Doll, Andrea 
Franck, Martin 
Führer, Michael 
Günther, Andreas 
Klein, Klaus 
Klein, Stefan 
Klein, Volker 
Kruppenbacher, Markus 
Müller, Rolf 
Niederhöfer, Harald 
Priester, Anke 
Seebach, Harald 
Staab, Dagmar 
Ulrich, Stefan 
Walz, Marion

Entschuldigt:

Stadtvorstand
Röthlingshöfer, Ingo

Ratsmitqlieder
Blarr, Caroline 
Hayn, Brigitte 
Hornbach, Barbara 
Jause!, Ute Dr.
Kerth, Werner 
Kilthau, Jürgen 
Köhler, Klaus
Lopez Herreros, Eredesvlnda 
Marggraff, Wilfried

T A G E S O R D N U N G :

1. Neubesetzung von Ausschüssen, Wahl von Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern

1.1. Neubesetzung von Ausschüssen, Wahl von Mitgliedern und
stellvertretenden Mitgliedern

2. Satzung über Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, 
Recycling, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt 
Neustadt an der Weinstraße (Abfallwirtschaftssatzung)

3. Verwaltungsvereinbarung mit dem Jobcenter Deutsche Weinstraße zum 
Einkauf der Dienstleistung Forderungseinzug bei der Bundesagentur für 
Arbeit

4. Teilnahme der Stadt Neustadt an der Weinstraße am Projekt 
"Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz"

044/2015

065/2015

016/2015

028/2015

029/2015
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5 Änderungsverlangen der Stadt Neustadt an der Weinstraße im ^uge der 047/2015
Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Winzinger Straße,
Bahn-km 0,875 Strecke 8488 Neustadt-Landau

8 Neuregelung der Tierkörperbeseitigung in Rheinland Pfalz 048/2015

7, Bereitstellung von außerplanmäßigen Ausgaben für die Erneuerung der 088/2015
Straßenbeleuchtungsanlage in der Branchweilerhofstraße in Neustadt 
an der Weinstraße

8 Bereitstellung von überplanmäßigenAusgabenfür die Rechtsberatung 087/2015
im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben der Immogate GmbH in
Neustadt an der Weinstraße

9 Bereitstellung von überplanmäßigen Plaushaltsmitteln fü rd ie  Schaffung 089/2015
von Wohnraum für Asylbewerber

10 Konzeptzur kommunalen Wirtschaftsförderung der Stadt Neustadt an 081/2015
der Weinstraße

11, Änderung des Bebauungsplans"Am Schieferkopf" 045/2015
Antrag der PWG Stadtratsfraktion vom 12 02 2015

12, Kooptation für den Innenstadtbeirat 057/2015
Antrag der GOU Stadtratsfraktion vom 15 02 2015

18 Bicherheitslage in Neustadt an der Weinstraße Einladungvon 058/2015
Vertretern der Neustadter Polizei zu einer der nächsten Sitzungen des 
Stadtrates
Antrag derPraktionenGOU, POP und Bündnis90/Oie Grünen vom 
15022015

14, Prostitution in Neustadt an der Weinstraße Beauftragungeines 059/2015
BerichteszuraktueIIenSituation
Antrag der Fraktionen von GOO, POP und Bündnis 90/Oie Grünen vom 
15022015

15, P^rkhaus im Bereich des Plauptbahnhofes in Neustadt an der 050/2015
Weinstraße
Antrag der SPO Stadtratsfraktion vom 19 02 2015

15 Bogionalisierungsmittel für den Schienenpersonennahverkehr^ 051/2015
Resolution
Antrag der SPO Stadtratsfraktion vom 19 02 2015

17, MifteiIungenundAnfragen

Vor E infriftind ieTagesordnungbiftef der VorsifzendedenTagesordnungspunkf 

^Bereitstellung von überplanmäßigenAusgabenfürdie Beohtsberatung im Zusammenhang 

mit dem Bauvorhaben der Immogate GmbH in Neustadt an derWeinstraße" abzusetzen, 

Oagegen hat der Stadtrat keine Einwände
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BM Weigel (PWG) bitte t,den Tagesordnungspunkt10„Konzept zur kommunalen 

Wirtsobaftsförderung der Stadt Neustadt an der Weinstraße" ebenfalls abzusetzen, Oies 

Iebnt der Stadtrat nach ausführlicher Oiskussion bei 21 Nein-Stimmen (Vorsitzender,15 

G 0 U ,4 G rü n e ,1 P 0 B ) und 15Ja-Stimmen (7 PW G ,8S B 0) mehrheitlich ab,

Oer Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung und 

Beschlussfähigkeit fest,

Neubesetzung von Ausschüssen Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden 

Mitgliedern

Oer Stadftat wählt einstimmig 

Prau

Annette Prübis-Scheuermann 

Abt,440 (SoziaIeOienste)

als beratendes Mitglied in den Jugendhilteaussohuss

TG P^I.t Ü55/20f5

Neubesetzung von Ausschüssen^ Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden 

Mitgliedern

Oer Stadtrat wählt einstimmig 

Herrn

VoIkerPIatz 

Altbachstraße 15

57485 Neustadt an der Weinstraße

ols Mitglied in den Ausschuss tür Umwelt und Naturschutz sowie
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Herrn

MahoOeigentasch(GOU)

Pritz Voigt Str 5

87488 Neustadt an der Weinstraße

und

Herrn

EdwinHartmann(GOU)

Am KriegergartenI

87488 Neustadt an der Weinstraße

als steiiv,M itgiieder in den innenstadtheirat.

B^tzung über Vermeidung^ Vorbereitung zur Wiederverwendung^ Recyclings 

Verwertung und Beseitigung von Abfällen in derStadt NeustadtanderW einstraße  

(Abfallwirtscbaftssatzung)

Auf Empfehlung des Werkausschuss für den Eigenbetheb Stadtentsorgung beschließt der 

Stadtrat einstimmig die als Anlage beigefügte Satzung über Vermeidung, Vorbereitung zur 

W iederverwendung,Recycling,Verw ertungundBeseitigungvonAbfaIIeninderS tadt 

Neustadt an derWeinstraße (Abfallwirtschaftssatzung)

Verwaltungsvereinbarungmitdem JobcenterOeutscbe Weinstraße zum Einkaufder 

Dienstleistung Eorderungseinzug bei der Bundesagenturfür Arbeit

Oer Stadftat beschließt einstimmig, dass die Verwaltung beauftragt wird mit dem Jobcenter 

Deutsche Weinstraße eine Verwaltungsvereinbarungfürzunächst drei Jahre abzuschließen, 

die eine Übertragung der Aufgabe Eorderungseinzug für die gemeinsame Einrichtung, 

inklusive der Befugnis,Verwaltungsaktezuerlassenunddiedam itim  Zusammenhang 

stehenden Widersprüche und Klagen zu bearbeiten,auf die Bundesagenturfür Arbeit 
umfasst
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Teilnahme derStadt Neustädten derWelnstraße am Projekt^Ebrenamtskarte 
Rheinland-Pfalz^

Oer Stadtrat beschließt einstimmig, dass die Stadt Neustadt an derWeinstraße am Projekt 

der landesweiten Ehrenamtskarte teilnimmt

047/2015

Änderungsverlangen derStadt Neustadtan derWelnstraße Im ^ugederErneuerung

üerElsenbabnüberfübrungüberdleW lnzlngerStraße^Babn-km 0^75Strecke8488
Neustadt-Landau

Oer Stadtrat beschließt einstimmig,dass die Verwaltung erm ächtigtw ird,derO B Netze AG 

das InderAnIage befindliche Änderungsverlangen der Stadt als Straßenbaulastträgerzu 

überm itteln^vorbehaltlich der Zustimmung der Verkehrskommission,

^ 0 P 5  048/2015

Neuregelung der TIerkörperbeselflgung In Rheinland Pfalz

AufEmpfehIung des Hauptausschusses beschließt der Stadftat einstimmig,dass die 

Verwaltung ermächtigtw ird,m it demAltlastenzweckverband einen VertragzurVerwaItung 

dos Gesamthandseigentums an den in ^8A bs ,2A G T ie rN ebG  genannten Grundstückenzu 

schließen, Oer Vertrag soll im Rahmen der beihilferechtlichen Bestimmungen der 
Europäischen Union

D die laufende UnterhaItungderAnIagen in Rivenich sicherstellen,

D oine klare Abgrenzung zwischen den vom Verpächterzu leistenden

Unterhaltungsaufwendungen und den von den Eigentümern zu leistenden Investitionen
beinhalten,

D des Weiteren Haftungsfragen sowie Bestimmungen nach Pachtende regeln,
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ferner Regelungen treffen, so dass absehbare notwendige Investitionen zur 

AufreohterhaltungderEntsorgungssioherheitim jahrliohenHaushaItspIandes 

AltlastenzweokverbandsuntervorherigerBeteiIigungderGesamthandseigentumer 

eingestellt und durohgeführtwerden sowie außer und überplanmäßige Aufwendungen 

und Auszahlungen biszueinerGrößenordnung von lOOOOOG paohne^ustim m ung 

derGesamthandseigentümer erfolgen könn en ln  diesen Bällen ist die Information der 

Gesamthandseigentümer naohzuholen

T 0 P 7  033/2015
Bereitstellung von außerplanmäßigen Ausgaben für die Erneuerung der 

Straßenbeleuchtungsanlage In der Branchweilerhofstraße In Neustadt an der 

Weinstraße

Der Stadtrat beschließt einstimmig, dass für die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage 

in der Branchweilerhofstraße in Neustadt an der Weinstraße außerplanmäßige 

Haushaltsmittel in Höhe von 53.000,- €  im Haushalt 2015 bereitgestellt werden.

T 0P  8 037/2015
Bereitstellung von überplanmäßigen Ausgaben für die Rechtsberatung im 

Zusammenhang mit dem Bauvorhaben der Immogate GmbH In Neustadt an der 

Weinstraße

Abgesetzt.

T O P9 039/2015
Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die Schaffung von 

Wohnraum für Asylbewerber

RM Brantl (SPD) stellt den Antrag, dass über die in der Vorlage aufgeführten Punkte 1-4 

getrennt abgestimmt wird, da ihre Fraktion bei Pkt. 2 noch Klärungsbedarf sieht.
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Oie Ratmitglieder einigen sich darauf über die P u n k te l,3 , und4abzustimm en und Punkt2 

zu vertragen. Bis zur nächsten Sitzung soll von der Ven^altung geklärt werden, wie sich die 

Mehrkosten von rd .1 ,5 Mio. G für die geplante Gemeinschaftsunterkunft in der 

Landwehrstraße zusammen setzen

Oer Stadtrat beschließt sodann einstimmig die Bereitstellung an außer-und 

überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die Unterbringung von Flüchtlingen, die sich wie folgt 

zusammensetzen:

D GemeinschaftsunterkunftHaardt

Für den Umbau der ehemaligen orthopädischen Fachklinik im Grtsteil Haardt sind im 

Haushalt2015im  Rahmen des Bauunterhalts215.000 EURvorgesehen. Ourch den 

Kauf des Gebäudes sind diese Maßnahmen nicht mehr dem Unterhalt, sondern dem 

InvestivenFinanzhaushaItzuzuordnen Zudem wirdm iteinerKostensteigerung In Höhe 

von 35.000 EUR gerechnet. Somit entsteht ein zusätzlicher Bedarfaninvestiven 

Finanzmitteln in Höhe von 250.000 EUR. Im Gegenzug entfallen die nicht mehr 

benötigten Bauunterhaltsmittel in Höhevon 215 000 EUR

D Gemeinschaftsunterkunft Lachener Straße

In der Lachener Straße soll eine Gemeinschaftsunterkunft in Modulbauweise zur 

Unterbringung von 40 Einzelpersonen errichtet werden UmeineschneIIereErrichtung 

zu erreichen sollen die dazu erforderlichen Module gemietet werden ZurErrichtungder 

Module muss das Grundstück erschlossen und mit der notwendigen Infrastruktur 

versorgt werden Oazu sind Investitionskosten In Höhe von voraussichtlich 50 000 EUR 

erforderlich Für diese Maßnahme sind im Haushalt 2015keine Mittel vorgesehen.Sie 

müssen deshalb außerplanmäßig bereit gestellt werden.

D Schaffung von Wohnraum in Landauer Str. 75

Ein vorhandenes Gebäude in der Landauer Str. 75 soll zur Aufnahme von 

Flüchtlingsfamilien umgebaut werden. Nach Fertigstellung wird es Raum für 20 

Personen bieten. Oazu sind Umbaukosten in Höhe von 90 000 EUReftorderIich Für 

diese Maßnahme sind im Haushalt 2015keine Mittel vorgesehen.Sie müssen deshalb 

außerplanmäßig bereit gestellt werden
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TO R IO  031/2015

Konzepfzur kommunalen WIrfschaffsförderungderSfadf Neusfadfan derWelnsfraße

1 AufEmpfehlungdesAufsichtsrats der TKS beschließt der Stadftat bei 21 Jastim m en 

(Vorsitzender,1SGOU,4Bündnis90/O ie G rün en ,1E 0 P ),SNein-Stimmen (EWG,außer 

BM M eininger)und9Enthaltungen(SSPO ^ RM Meininger,EWG) mehrheitlich das 

Konzeptzur kommunalen W iftschaftsförderungderStadt Neustadt an derWeinstraße.

2 AufEm pfehlungdesAufsichtsrats der TKS beschließt der Stadtrat bei 21 Jastim m en 

(Vorsitzender,1SGOU,4Bündnis90/O ie G rün en ,1E 0 P ),SNein-Stimmen (EWG,außer 

BM Meininger) und9Enthaltungen (SSPO^ RM Meininger,EWG) mehrheitlich,folgende 

Aufgaben von derWiftschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt an derW einstraße mbH 

(WEG) aufdieTourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) zu übertragen:

- Im Rahmen des Gity-Marketings: Planung, Ourchführung und Bewerbung von 

Veranstaltungen,die auf den BesuchvonTagesgastenundTouristen abzielen. Oazu 

gehören insbesondere die verkaufsoffenen Sonntage

- Organisation und Ourchführung des Weihnachtsmarkts (war bisher in Kooperation mit
derTKS)

- Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsschmuck in der Innenstadt

045/2015
Änderung des BebauungspIans ^Am SchIeferkopF 

Antrag der EWG-SfadfrafsfraktIon vom 12.02.2015

RM Weigel (EWG) steift den Antrag der EWG-Eraktion vor.

OerVorsitzende informiert über den Stand der O inge E rte iIt m it,dass am 19.03.2015eine 

Bitzung des Grtsbeirats Hambach u.a. zu diesem Thema stattfindet. Oemnach kann in der 

April-bzw. Mai-Sitzung des Stadtrates über weitere Ergebnisse berichtet werden.

Damit ist der Rat einverstanden.
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^DR 12 057/2015

Koopfaflon für den Innensfadfbeftaf

Anfrag der GDU-SfadfrafsftakfIon vom 15.02.2015

RM Stahler(G DU)stelftdenAnftagderG DU-Erakfionvor.

Naoh einer kurzen Diskussion schlägt der Vorsitzende vor, erst einmal die Arbeit des neuen 

Gremiums abzuwarten. Es ist in jedem Eall möglich, dass die im Antrag aufgelisteten 

Gremien jeweils zu den Sitzungen des Innenstadtbeirates eingeladen werden können, um 

dann als Gäste teilzunehmen.

Herr Schied, der Vorsitzende des Innenstadtbeirates, soll diesbezüglich informiert werden 

und entsprechende Gespräche mit den genannten Beiräten führen

DerRatistm itd iesem Vorgeheneinverstanden

T G R 13 055/2015

Slcberbelfslage In Neusfadfan derW elnsfraße-EInladung von Verfrefern der 

Neusfadfer Rollzel zu einer der näcbsfen Slfzungen des Sfadfrafes 

AnfragderErakfIonen GDU^ EDR und Bündnis 90/DleGrünen vom 15.02.2015

RM Herber (GOU) trägt den gemeinsamen AnftagderEraktionenvonGO U, EOP und 

Bündnis 90/Die Grünen vor.

Naob einer kurzen Diskussion einigen sich die Ratsmitgiieder darauf, dass zu der 

Stadtratssitzung im Mai 2015ein VertreterderPoiizei Neustadt an derWeinstraße 

eingeiaden werden soii
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T O P 14 059/2015

Prostitution in Neustadt an der Weinstraße - Beauftragung eines Berichtes zur 

aktuellen Situation

Antrag der Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen vom 16.02.2015

RM Dr. Frey (FDP) trägt den gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU, FDP und 

Bündnis 90/Die Grünen vor.

Beigeordneter Krist informiert kurz über die aktuelle Situation. Einen ausführlichen Bericht 

kündigt er für die nächste Stadtratssitzung im März 2015 an.

^D R 1 5  050/2015

Rarkbaus Im Berelob des Haupfbabnbofes In Neusfadf an der Welnsfraße 

Anfrag der SRO-SfadfrafsfrakfIon vom 19.02.2015

RM Sobreiner (SRO) trägt den Antrag der SRO RrakfIon vor

OerVorsitzende teilt m it,dass am 03.03.2015einGespräob mit derOeutsoben Babn AG 

stattfindet, in dem auob die Erriobtung eines Rarkbauses thematisiert werden soll

TOP 16 061/2015

Regionalisierungsmittel für den Schienenpersonennahverkehr -  Resolution 

Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 19.02.2015

Der Stadtrat beschließt einstimmig die beiliegende Resolution.
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TOP 17

Mitteilungen und Anfragen

•  Der Vorsitzende beantwortet die Anfrage der FWG-Fraktion zum Thema „Eingeschränkte 

Einsatzbereitschaft der Löschgruppe Duttweiler“ . Er teilt mit, wenn innerhalb der 

Löschgruppe Duttweiler etwas nicht in Ordnung ist, muss dies die Führung der 

Löschgruppe dem Feuenwehrinspekteur mitteilen. Im vorliegenden Fall war dem 

Vorsitzenden aktuell nicht bekannt, dass die Löschgruppe nur eingeschränkt einsatzfähig 

sei.

Die Fahrzeuge werden regelmäßig gewartet und befinden sich altergemäß in einem 

entsprechenden Zustand. Sie haben auch einen gültigen TÜV.

Die beiden Fahrzeuge wurden nach den bekannt gewordenen Schäden (defekte 

Batterie, angerissene Dieselleitung) Anfang Dez. 2014 repariert und sind wieder 

einsatzfähig. Gerade beim Thema „Batterie“ sei es notwendig, dass die Fahrzeuge auch 

an die entsprechenden Ladehaltungssysteme angeschlossen sind und nicht im Freien 

stehen.

•  Beigeordneter Krist teilt mit, dass am 15.03.2015 die Wiederholungswahl für den Beirat 

für Migration und Integration stattfindet. Für Interessierte hat er im Foyer Flyer ausgelegt.

Ende der Sitziung: 20:09 Uhr

Hans Georg Löffler 

Vorsitzender itokollführerin



S A T Z U N G

über

Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, 

VerwerfungundBeseftIgung 

von Abfällen In der Bfadf Neustadt an der Welnsfraße 

(Abfabwlrfsobaffssafzung) 

vom............................

I n b a l f s ü b e r s l c b f :

ERBTER ABBCHNITT:Allgemelnes
^ IGrundsatz
^ 2 Förderung der Kreislaufwirtschaft, Absatzförderung
^ O Aufgabe und öffentliche Einrichtung
^ 4 Begriffsbestimmungen
^ BUmfang der Venwertungs-und Beseitigungspflicht
^  B Anschluss-und Überlassungspflichten
^ 7 Ausnahmen von Überlassungspflichten
^ B Getrennte Überlassung der Abfälle
^ 9 Entsorgung rechtswidrig abgelagerter Abfälle
^lOEIgentumsübergang
^llE lgenkom postIerung

ZWEITER ABBCHNITT:Verwerfen und Beseitigen
^12Bam m elnundTransport
^IO AnzeIge-,Auskunfts-und Duldungspflichten,Übenwachung 
^ 14 Vorhalten und Benutzen der Erfassungsbehältnisse 
^ IBAusnahmen von der Vorhalte-und Benutzungspflicht eines Abfallgefäßes 
^lBBtandplatzederAbfaIIcontaIner
^ 17Getrennte Überlassung von Froblemabfällen und Bonderabfällen (Kleinmengen) 
^IBBeIbstanIIeferung von Abfällen zur Beseitigung bzw. Venwertung 
^ IB E Ie k tro -und Elektronikaltgeräte
^ 20 Belbstanlleferungen von Grünabfällen, Bauschutt und Erdaushub

DRITTER ABBCHNITT:Gebübrenerbebung
^21 Gebührenerhebung

VIERTER ABBCHNITT:Grdnungswldrlgkeften
^ 22 Grdnungswldrlgkelten

FÜNFTERABBCHNITT:lnkrafffrefen
^ 20 Inkrafttreten
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Oer Btadtrat der Btadt Neustadt an der Weinstraße hat auf Grund d e r ^ 2 4  und 20 der 
Gemeindeordnung (GemG) In der Fassung vom 01.01.1994 (GVBI.B.100), zuletzt geändert 
durch Art 2 des Gesetzes vom 19002014 (GVBI. B 101), des 
Landeskrelslaufwlrtschaftsgesetzes (LKrWG) vom 22.11.2010 (G V B I.B .409),In Ausführung 
des Krelslaufwlrtschaftsgesetzes (KrWG) vom 2402.2012 (B G B I.IB  2 1 2 ),u n d ^ 7 B a tz 4  
der Gewerheabfallverordnung (GewAbfV) vom 19.00 2002 (BGBl. I B. 1900), zuletzt
geändert durch A rt.B d e s  Gesetzes vom 24.02.2012 (B G B l.IB . 2 1 2 ),a m  folgende
Batzung beschlossen, die hiermit öffentlich bekanntgemacht wird:

ERBTERABBCHNITT
A l l g e m e i n e s

Grundsatz

Ole Btadt Neustadt an derWelnstraße als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger vermeldet, 
bereitet zur Wiederverwendung vor, recycelt, verwertet und beseitigt nach Maßgabe dieser 
Batzung als Ptllchtautgabe der Belbstvenwaltung die In Ihrem Gebiet angetallenen und zu 
überlassenden Abfälle Im Blnne der Vorschriften des Krelslautwlrtschattsgesetzes(KrWG), 
der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) und des Landeskrelslaufwlrtschaftsgesetzes 
(LKrWG). Ble wirkt ferner darauf hin, dass In Ihrem Gebiet die Grundsätze der 
Krelslaufwlrtschaft eingehalten werden und trägt zur Bchonung der natürlichen Ressourcen 
durch Förderung der Krelslaufwlrtschaft bei ( ^ ö f f .K rW G ,^ l f f .  LKrWG).

Förderung der Krelslaufwftfschaft, Absatzförderung

(1) Ole Erzeuger und Besltzervon Abfällen sollen dazu beizutragen,dass Abfälle möglichst 
vermieden und nicht vermiedene Abfälle nach Möglichkeit zur Wiederverwendung 
vorbereitet, recycelt oder verwertet werden.

(2) Ole B tadt Neustadt an der W einstraße hat bei der Beschaffung von Arbeltsm aterla llen 
und Gebrauchsgütern sowie bei der Ausschreibung und der Vergabe öffentlicher 
Aufträge solchen Produkten den Vorzug zu geben, die

T d u rc h V o rb e re Itu n g  zur W iederverwendung oder durch Recycling von Abfällen, In 
energiesparenden, wassersparenden, schadstoffarmen, rohstoffarm en oder 

abfallarm en Produktionsverfahren oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
sind,

2. sich durch besondere Langlebigkeit und Reparaturfreundllchkelt, durch 
W iederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen oder
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3. die Im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu w eniger oder schadstoffärm eren 

Abfällen führen oder sonst um weltverträgllcher als andere Produkte zu entsorgen 
s in d ,so fe rn  die Produkte fü r den vorgesehenenVerw endungszw eck geeignet sind 
und dadurch keine unzumutbaren M ehrkosten entstehen (umweltfreundliche 
Produkte)

(3) Im Rahmen Ihrer Möglichkeiten wirkt die Btadt Neustadt an derWelnstraße ferner darauf 
hin, dass alle juristischen Personen des Privaten Rechts, an denen sie beteiligt Ist, In 
gleicherweise verfahren.

Aufgabeuud öffentliche Emftcbftmg

(1) Ole Bfedt Neustedten der Weinstraße betrelbtdle Abfallentsorgung elsöffentllobe 
Einrichtung. Zweck dieser öffentlichen Einrichtung Ist es, die Abfellvermeldung zu 
fördern, Abfälle zur Wledervemvendung vorzubereiten, zu recyceln, zu verwerten oder 
gemelnwohlverträgllch zu beseitigen. Ble berät Im Rehmen der von Ihr 
wehrgenommenen Aufgebe durch eigens bestellte Abfellbereter über die Möglichkeiten 
zur Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, RecycllngundVerwertungvon 
Abfällen.

(2) Ole Btedt Neustedt en der Weinstraße kenn zur Aufgebenerfüllung mit anderen 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und privaten Orltten kooperieren.

Begriffsbestimmungen

( I)  Zugelassene Erfassungsbehältnisse Im Blnne dieser Batzung sind:

T B c h w a rz e  Erfassungsbehältn isse m it 40 1, OO I, 00 I, 120 I, 100 I und 240 I 

Fassungsverm ögen bzw. G roßbehälter m it T V O lu n d T IO O lF a s s u n g s v e rm ö g e n  für 
Abfälle, die zu beseitigen sind (Restabfall).

2. Braune E rfassungsbehä ltn issem it 05 1 , 40  1 , 00 1 0 0  1, 120 1, 1 0 0 l u n d  2 4 0 l  
Fassungsverm ögen fü r Bloabfälle.

0 Grüne Erfassungsbehältn isse m it 120 I und 240 I Fassungsverm ögen für 
Gartenabfälle.

4 Blaue Erfassungsbehältnisse m it 120 I und 240 I Fassungsverm ögen bzw. 
G roßbehälter m i t i . lO O lFassungsverm ögen fü r A Itpap Ie rundK artonagen .

5 Z u m e ln m a lIg e n G e b ra u ch b e s tIm m te B a cke  O le s e w e rd e n v o n d e rB ta d tN e u s ta d t 
an de rW e lns traß e  beschriftet und zur Verfügung gestellt,

a fü r Restabfall,
b. fü rB loab fa ll,
c. fü r A Itpap Ie rundK artonagen ,
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d. fü r Verkaufsverpackungen aus Kunststoffen , Verbundstoffen und 
M etallen(LeIcbtverpackungen), 

e fü r Verkaufsverpackungen aus Glas,
L fü r Einwegwindeln,

O Ie In Z I f fe rn I  u n d 2 g e n a n n te n  Gefäßgrößen mit O O lFassungsvolum en sind lediglich 
fü r E lnzelhaushalte m it erhöhtem  Volum enbedarf bestim m t Oas braune Gefäß m it 051 
Fassungsvolum en Ist n u rfü r E lgenkom postlererzugelassen

Ole In Ziffern 1: 2 und O genannten Behältnisse sind mit einem elektronischen 
Identifikationssystem ausgestattet, das die Behältnisse den Grundstücken und 
WohnungeneIndeutIgzuordneL

(2) FesteErfassungsbehaltn lsse lm BlnnedleserBatzungslndaIIeInAbsatzIgenannten 
Erfassungsbehältnisse mltAusnahme der Bäcke unter Nr,5,

(O) Grundstück Im Blnne dieser Batzung Ist, ohne Rücksicht auf die 
Grundbuchbezeichnung, jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, Insbesondere dann, wenn Ihm eine Hausnummer zugetellt 
Ist,

(4) Grundstückseigentümern stehen Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungs
erbbauberechtigte,Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich 
Berechtigte gleich,

(5) Als bewohnte Grundstücke Im Blnne dieser Batzung gelten bebaute Grundstücke und 
sonstlgezum Aufenthaltvon Personen bestimmte Grundstücke, auch wenn sie nicht 
ständig bewohnt sind,

(5) Abfälle aus privaten Haushaltungen sind solche Abfälle, die In privaten Haushalten Im 
Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, Insbesondere In Wohnungen und 
zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie In anderen vergleichbaren 
Anfallorten wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens Private 
Haushaltungen Im Blnne dieser Batzung sind auch Personengemeinschaften sowie 
Einzelpersonen, die eine selbstständig bewirtschaftete oder In sich geschlossene 
Wohnungseinheit mit eingerichteter Küche bzw, Kochnische Inne haben, auch wenn sie 
ganz oder teilweise von anderen Haushaltungen versorgt werden,

(7) Gewerbliche Bledlungsabfälle sind Bledlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen, die In Kapitel 20 der Anlage der Verordnung über das 
Europäische Abfallverzelchnls vom 10,12,2001 (BGBl, B, 3379), In der jeweils gültigen 
Fassung, aufgeführt sind, Insbesondere
Tgewerbllche und Industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen auf 

Grund Ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie 
2 ,Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der In AbsatzO 

genannten Abfälle,
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(O) Beschäftigte Im Blnne dieser Batzung sind alle In einem anderen Herkunftsbereich als
private Haushaltungen Tätige (z, B, Arbeitnehmer, Unternehmer, mltheltende 
Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte, Beschäftigte, die 
weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden bei der 
Veranlagung zu einem Viertel berücksichtigt.

Umfang der Verw eftungs-und Beseftlgungspftkftft

(1) Ole P flIch tderB tad t Neustadtan der W elnstraßezur Abfallentsorgung umfasstdle 
Verw ertungunddleBeseltlgungvonAhfallenausprlvatenHaushaltungenundvonzur 
Beseitigung überlassenen Abfällen aus and e renH e rkun ftsbe re lchen ,^9A bs,4des  
Elektro und Elektronlkgerätegesetzes (EIektroG) vom 10 03 2005 (BGBl IB ,  702), 
zuletzt geändert durch A rt,14  des Gesetzes vom 20,09,2013 (BGBl, IB , 3542) bleibt 
unberührt, Maßnahmen der Abfallentsorgung s lnddasBam m eln, Einsammein durch 
Hol-und Bringsysteme, Befördern, Lagern und Behandeln von Abfällen, Abfälle werden 
so eingesammelt, dass die Möglichkeiten zur vorrangigen Abfallverwertung genutzt 
werden können,

(2) Ole Btadt Neustadt an derWelnstraße verwertet und beseitigt Im Rahmen des Absatzes 
IalIeAbfaIIemItAusnahme

1 , der ln ^2 A b s ,2 K rW G  genannten Btoffe und Abfälle,
2 , der Abfälle,die ge rn ,^17A bs,2K rW G  nicht der Überlassungspfllcht unterliegen,
3, der Abfälle,die nach Maßgabe der Ersten Landesverordnung über dleVerbrennung 

pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseltlgungsanlagen vom 0407,1974 (GVBI, 
B, 299, 344) In der jeweils gültigen Passung außerhalb zugelassener Anlagen 
beseitigt werden,

4 ,vo n  Abfällen, die g e m ,^ 5 A b s ,4 L K rW G d e rZ e n tra le n  Btelle für Bonderabfälle 
anzudienen sind und gem ,^ 4 A b s ,4 B a tz 1  LKrWG nicht der Entsorgungspfllcht der 
Btadt Neustadt an der Weinstraße unterliegen,

5, sonstiger Abfälle,die gern,^4Abs,4Batz2LKrW G m ltZustlm m ungderzuständlgen 
Btruktur-und Genehmigungsdirektion von der Entsorgung ausgenommen sind,

0 von Altautos nach der Altfahrzeugverordnung In der Passung der Bekanntmachung 
vom21,00,2002(BGBI,I B ,2214)ln der jeweils gültigen Passung,

7, von explosiven Btoffen,
3 von IeIchtvergasendenBtoffen,
9 von Asche und Bchlacke Im heißen Zustand,
10, vonElsundBchnee,
11, von Flüssigkeiten und Bchlämmen mit mehr als 5 0 ^  Wassergehalt,
12, von Btallmlst, Jauche, Gülle, Fäkalien,
13, von Abfällen, für die Rücknahmeverpfllchtungen durch Rechtsverordnungen nach 

^ 2 5  KrWG eingeführt sind,soweit nicht die Btadt Neustadt an der Weinstraße bei 
der Rücknahme mitwirkt, von Gewerbeabfällen, soweit Dritten Pflichten zur 
Entsorgung nach den ^  15: 17 und 15 des außer Kraft getretenen
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Krelslaufwlrtschafts und Ahfallgesetzes übertragen worden sind und die 
Übertragung nach^72  A b s ,IK rW G  fort gilt,

O IeB tadtN eustadtan der Weinstraße kann einen Nachweis darüber verlangen, dass 
bei Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen eine Verwertung durch den Erzeuger oder 
Besitzer nicht möglich IsLBIe kann auch einen Nachweis darüber verlangen,dass es 
sich nicht um einen von der Entsorgungspfllcht ausgenommenen BtoffhandeIL^on der 
EntsorgungspfllchtausgenommeneAbfallehatderAbfallbesItzerzuentsorgen

(3) Bowelt Abfälle durch die Btadt Neustadt an der Weinstraße zu verwerten oder zu 
beseitigen sind, werden vom Bammeln und Befördern durch die Btadt Neustadt an der 
Weinstraße
a) sperrige Abfälle,
b) Flüssigkeiten,
c) Autowracks und Altrelfen,
d) Erdaushub, Bauschutt,
e) Klärschlamm
f) ^owle Abfälle aus Tierhaltungen (ausgenommen Klelntlerhaltung),
g)Btraßenaufbruch
h) sowie Abfälle, die nicht aus privaten Haushaltungen herrühren und nicht In

zugelassenen Erfassungsbehältnlssengesammeltwerden können, ausgenommen

Oer Abfallbesitzer hat für die Beförderung dieser Abfälle zu der von der Btadt Neustadt 
an der Weinstraße bestimmten Anlage selbst zu sorgen, Er hat dies dem öffentlich- 
rechtlichen Entsorgungsträger auf^/erlangen anzuzeigen.

Anschluss-und Übeftassungspfftcht

(1) Eigentümer von bewohnten Grundstücken oder Wohnungen Im Gebiet der Btadt 
Neustadt an der Weinstraße, aut denen Abfälle aus privaten Haushalten antallen, sind 
Im Rahmen dleserBatzung verpflichtet Ihre Grundstücke und Wohnungen an die 
AbfaIIentsorgungderBtadt Neustädten derWelnstraßeanzuschlleßen

(2) Bowelt Abfälle aus anderen Herkunftsberelchen(^4Abs, 7) der Btadt Neustadt an der 
W elnstraßezuüberlassenslnd, sind auch die Eigentümer dieser Grundstücke, auf 
denen solche Abfälle anfallen, verpflichtet, Ihre Grundstücke an die Abfallentsorgung der 
Btadt Neustadt an derWelnstraßeanzuschlleßen

^ 1 7 :1 5 :  19und 20 dieser Batzung bleiben unberührt

(4) Oer öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger kann bei ^orllegen eines wichtigen Grundes, 
eine Im Einzelteil von den Absätzen1und2abwelchende Regelung treffen
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^ 7

Ausnahmen von Überlassungspftlchten

(1) Anschluss-und BenutzungspfIIohtenbestehenmohL

T soweit Abfälle n a ch ^5 A b s ,2 o d e r3 vo n  der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind,
2, soweit Abfälle, die nicht gefährliche Abfälle sind, durch gemeinnützige Bammlung 

einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden,
3, soweit Abfälle, die nicht gefährliche Abfälle sind, durch gewerbliche Bammlung einer 

ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, wenn dies der 
Btadt Neustadt an der Weinstraße nachgewiesen wird und überwiegend öffentliche 
Interessen nicht entgegenstehen,

(2) Eine Befreiung von den Anschluss-und Benutzungspfllchten wird auf Antrag erteilt,

1, soweit der Erzeuger oder Besitzer von Gewerbeabfällen nachweist, dass keine 
Abfälle zur Beseitigung anfallen,

2, soweit der Erzeugeroder Besltzervon Gewerbeabfällen nachwelst, dass erd lese 
Abfälle In eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und überwiegend öffentliche 
Interessen eine Überlassung an die öffentliche Abfallentsorgungselnrlchtung nicht 
erfordern,

3, soweit der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger bei ^orllegen eines wichtigen 
GrundeshlervonlmElnzelfallganzodertelIweIseabsIehL

4, soweit Anschlusspfllchtlge gesundheitliche Elnschränkungenln Zusammenhang mit 
der Abfallbeseltlgung haben. Olese können auf Antrag und Nachweis von der 
Nutzung eines Erfassungsbehältnisses befreit werden.

Getrennte Überlassung der Abfälle

(1) Abfälle zur Verwerfung und Abfälle zur Beseitigung sind getrennt zu überlassen, Ble 
werden unbeschadet d e r^ 1 4 A b s ,7 (A b fa lls ä c k e ):1 7 A b s ,1 (F ro b le m a b fä lle  und 
Bonderabfälle): 15Abs,1(W ertstoffhof):19Abs,2(Elektro-undElektronlkgeräte)und 20 
Abs 1 (Grünabfälle, Bauschutt und Erdaushub) am angeschlossenen Grundstück 
ebgeholt, Ole Abfälle dürfen nur In den ln ^ 4 A b s ,1 N r,1 b ls 5 a ,b u n d fz u g e la s s e n e n  
Erfassungsbehältnissen bereltgestellt werden, Merkaufsverpackungen aus Kunststoffen, 
Merbundstoffen und Metallen (Leichtverpackungen) bzw, Merkaufsverpackungen aus 
Glas sind In die jeweiligen Wertstoffsäcke zu füllen,

(2) B^uabfälle sind In schadstoffhaltige und verwertbare Abfälle zu trennen, Oer öffentlich- 
rechtliche Entsorgungsträger kann bestimmen, dass verwertbare Bauabfälle In 
Fraktionen zu überlassen sind.
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Entsorgung rechtswidrig abgelagerter Abfälle

(1) Werden Abfälle rechtswidrig auf Grundstücken abgelagert, die Im Eigentum oderlm  
Besitz des Landes, der kommunalen Gebietskörperschaften oder deren Merbänden 
stehen, und kann der nach ^  15 Abs I LKrWG Merpfllchtete nicht In Anspruch 
genommen werden, haben diese Körperschaften die Abfälle zusammenzutragen und 
dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlassen,

(2) Rechtswidrig abgelagerte Abfälle, die auf Btraßen außerhalb der Ortsdurchfahrten 
anfallen, sind von derzuständlgen Btraßenbaubehördezusammenzutragen und dem 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlassen.

Eigentumsübergang

(1) Oer Abfall gebt mit dem Merladen auf den Abfubrwagen In das Eigentum der Btadt 
Neustadt an der Weinstraße über,W lrd Abfall nach d e n ^ 1 7 : 1 3 :  19 und 20 vom 
E rzeug e rode rB es ltze rode rfu rd lesedu robe lnenO rIttenzue Ine rA n Iagede rB tad t 
Neustadt an der Weinstraße gebracht, gebt dieser Abfall mit dem gestatteten Abladen In 
das Eigentum der Btadt an derWelnstraße über,

(2) Ole Btadt Neustadt an der Weinstraße Ist nicht verpflichtet, Im Abfall nach verlorenen 
oder wertvollen Gegenständen zu suchen,

(3) ünbefugte dürfen bereltgestellte Erfassungsbehältnisse oder bereltgestellte Abfälle nicht 
durchsuchen oder entfernen.

Eigenkompostierung

Im Blnne des ^ ^ 5 u n d 7 A b s ,3 K rW G  werden die Elgenkompostlerer gefördert, Indlesem 
Zusam m enhangw lrdaufschrIftIIchenAntrag (Formblatt) be id e r Btadt Neustadtan der 
Weinstraße, eine Gebührenermäßigung gewährt, Mieter bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des Eigentümers, Im Gegenzug wird das wöchentliche Bloabfallvolumen auf
17,5 I (35 I Gefäß) reduziert Antragsteller müssen pro Haushaltsangehörlgen für die 
Ausbringung der Komposte eine gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzte Fläche von 
50 nT bei dem bewohnten Grundstück nachwelsen Für den In dieser ArtundW eIse 
gesammelten und behandelten Bloabfall besteht keine Öberlassungspfllcht,
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ZWEITERAOBGHNITT
MerweftenundOeseftIgen

^12

BemmeInundTrenspeft

(1) Ole In ^ 4  Abs, I genannten Erfassungsbehältnisse werden grundsätzlich 14-täglg 
entleert bzw,abgetahren,

^ Ole A bfuhrder l n ^ 4 A b s , 1 N r , t ( R e s t a b f a l l )  genannten Erfassungsbehältnisse 
mit einem Fassungsvermögen von 240 I , 7 7 ü l u n d t , t ü 0 l k a n n  wahlweise auch 
einmal oder zweimal pro Woche, erfolgen,

^ Ole A b fuh rde r l n ^ 4 A b s ,  t N r,2 (B loab fa ll) genannten Erfassungsbehältnisse 
erfolgen In den Bommermonaten durch zusätzlich O Leerungen, Oessen 
ungeachtet kann für Bioerfassungsbehältnisse mit einem Fassungsvermögen 
von 240 lw ah lw e lse  auch eine wöchentliche Entleerung erfolgen,

^ Ole A bfuhrder l n ^ 4 A b s , t  N r,3 (G rünabfa ll) genannten Erfassungsbehältnisse 
erfolgt regelmäßig 14-täglg In dem Zeitraum vom t ,  März bis 30, November eines 
jeden Jahres,

^ Ole jeweiligen Entleerungstage werden durch die Btadt Neustadt an der 
Weinstraße, Im jährlich erscheinenden Abfallkalender veröffentlicht und 
festgelegt

(2) Ole Btadt Neustadt an derWelnstraße kann Im Elnzelfalloder fürAbfuhrberelche einen 
längeren oder kürzeren Zeitraum für die regelmäßige Abfuhr festlegen IndIesemFaIIe 
gilt Abs, t Batzöentsprechend, Muss de rZe ltpunktder regelmäßigen Abfuhraus 
besonderen Gründen verlegt werden, wird dies rechtzeitig bekannt gegeben: unterbleibt 
dies, können hieraus keine Ansprüche hergeleltet werden,

(3) Ole zugelassenen Erfassungsbehältnisse sind am Abfuhrtag rechtzeitig so 
bereltzustellen, dass der Abfuhrwagen an die Aufstellplätze heranfahren kann und das 
Laden sowie der Abtransport ohne Bchwlerlgkelten und Zeitverlust möglich sind, Oer 
Anschlusspfllchtlge muss hierzu erforderlichenfalls die Erfassungsbehältnisse zu einem 
geeigneten Aufstellort bringen, Ole Aufstellung muss so erfolgen, dass Fahrzeuge und 
Fußgänger nicht behindert oder gefährdet werden, Weisungen der Beauftragten der 
Btadt Neustadtan de rW e lnstraß eh lns Ich tllchderA u fs te llp lä tzes lndzu  befolgen 
Erfassungsbehältnisse, die nicht an den für das Meranlagungsobjekt vorgesehenen
Aufstellplätzen zur Abholungbereltgestellt werden, sowie nicht ordnungsgemäß befüllte 
Erfassungsbehältnisse, werden nicht entleert,

(4) Nach derLeerungoderw enn dlezugelassenen Erfassungsbehältnisse nicht zu dem 
festgelegten Zeitpunkt abgefahren bzw entleertwurden,Ist der Anschlusspfllchtlge oder 
Nutzer des Erfassungsbehältnisses verpflichtet, diese von der öffentlichen 
Merkehrsfläche zu entfernen und zu sichern,

(5) Ole Erfassungsbehältnisse sind stets verschlossen zu halten Ole festen 
Erfassungsbehältnisse dürfen nur so befüllt werden, dass Ihre Oeckel noch gut
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schließen und die spätere ordnungsgemäße Entleerung möglich IsL Insbesondere Ist ein 
Elnstempten und Einschlämmen sowie das Elntüllen von brennenden, glühenden oder 
heißen Abfällen nicht erlaubt, EntsprechendeW eIsungenderBeauftragtenderBtadt 
Neustadt an derWelnstraße sind zu befolgen,

(5) Feste Erfassungsbehältnisse, die so befüllt sind, dass sie durch die automatische 
Bchüttvorrlchtung des Abfuhrwagens nicht angehoben werden können, werden nicht 
entleert, Bäcke dürfen nur für die Bereitstellung der jeweiligen Abfälle bzw,Wertstoffe 
verwendetwerden,Bäcke zum einmaligen Gebrauch (^4 A b s ,1  Nr,5),bei denen die 
Morgaben der Btadt Neustadt an der Weinstraße nicht beachtet wurden, werden nicht 
abgefahren,

(7) Können Erfassungsbehältnisse aus einem von der Btadt Neustadt an der Weinstraße 
n lch tzu  vertretenden Grund nicht abgefahren werden, so erfolgt die Abfuhr erst am 
nächsten regelmäßigen Abfuhrtag,

(5) Bei vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen, Merspätungen oder 
Ausfällen der Abfuhr, Insbesondere Infolge von Betriebsstörungen, betriebsnotwendigen 
Arbeiten, behördlichen Merfügungen oder höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf 
Bchadenersatz oder Entschädigung,

(9) Bei Btraßenbauarbelten oder sonstigen Btraßensperrungen haben die 
Anschlusspfllchtlgen die Entsorgungsbehältnisse an die nächste befahrbare Btraße zu 
verbringen.

^1 3  

Anzeige-,Auskünfte-und Ouldungspfftcht,Überwachung

(1) Oer Anschlusspftlchtlge Im Blnne des ^ 5 muss dem öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger jedes anschlusspfllchtlge Grundstück unverzüglich schriftlich 
Anzeigen,OerWegfaII der Anschlusspftlcht Ist unverzüglich schriftlich anzuzeigen,Er hat 
ferner über Art und ümfang der hierauf anfallenden und überlassungspftlchtlgen Abfälle 
sowie die Zahl der auf dem Grundstück befindlichen Wohneinheiten bzw, die ausgeübte 
gewerbliche oder Industrielle Nutzung sowie die Anzahlder Beschäftigten und über 
sonstige Fragen, soweit diese die Abfallentsorgung und Gebührenrechnung betreffen, 
Auskunft zu geben, Belm Wechsel sind sowohl der bisherige als auch der neue 
Pflichtige anzeigepflichtig, E lnederartIgeAnzeIgeIstbInnen 14Tagen auch dann zu 
erstatten, wenn Änderungen eingetreten sind,

(2) Ole Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspftlchtlge 
Abfälle anfallen, sind verpflichtet, das Aufstellen zur Erfassung notwendiger Behältnisse 
sowie das Betreten des Grundstücks Insbesondere zum Zwecke des Elnsammelns und 
zur Überwachung der Getrenntsammlung und Verwertung von Abfällen zu du lden(^19  
A b s IK rW G j

10



(3) B ow eltesdIeO berw achung der Merpftlchtungen nach dem KrWG vom 24,02 2012 
(BG BI,IB , 212),dem Abfallverbringungsgesetz (AbfMerbrG)vom 19,07,2007 (BG BI,IB , 
1452), dem Batteriegesetz (BattG) vom 25,05,2009 (B G B I,IB ,1 5 5 0 ), dem EIektroG 
vom 15,032005 (BGBI Jahrgang 2005 2005 T e ll1 , Nr, 17) oder dem LKrWG vom 
22,11 2013 (G B G I,N r,15 ,B ,459 ) In den jeweilig gültigen Fassungen,erfordert,kann 
deröffentlich-rechtliche Entsorgungsträger Einsicht In die Unterlagen n a c h ^4 7  KrWG
nehmen.

^14

Morhaften und Benutzen der Erfassungsbehäftnlsse

(1) Btadt Neustadt an der Weinstraße stellt die zur Aufnahme des abzuholenden Abfalls
vorgeschriebenen festen Erfassungsbehältnisse ( ^ 4 A b s ,  I Nr, 1 ,2 ,  3 u n d 4 ) l n  
ausreichender Zahl zur Merfügung, Oer Ansohlusspfllohtlge hat dafür zu sorgen, dass die
Erfassungsbehältnisse allen Hausbewohnern zugänglich sind und ordnungsgemäß 
benutzt werden können, Ole zur Merfügung gestellten Erfassungsbehältnisse sind 
schonendundsachgemäßzubehandeln. Feste Erfassungsbehältnisse slndbel Bedarf 
zu reinigen, Reparaturen oder Meränderungen dürfen nur durch die Btadt Neustadt an
der Weinstraße oder die von Ihr hiermit beauftragten Unternehmen vorgenommen
werden, Beschädigungen oder Merlust von festen Erfassungsbehältnissen sind der Btadt 
Neustadt an der Weinstraße unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Für Bchäden an festen 
ErfassungsbehaltnlssenhaftetbeldessenMerschuldenderAnschlusspfIIchtIgeundder
Merursacher, Abgemeldete Erfassungsbehältnisse sind entleert und gereinigt zur 
Abholung bereltzustellen,

(2) Für die Entsorgung gelegentlich anfallender Mehrmengen von Abfällen können außer 
den festen Erfassungsbehältnissen zusätzlich Bäckelm  Blnne d e s ^ 4 A b s ,  I  Nr 5 
genutzt werden, Oles gilt gleichermaßen für unbebaute Grundstücke, be ld e n e n n u r 
gelegentlich Abfälle anfallen, Ole auf den Backen aufgedruckten 
Me^wendungsvorschrlften sind zu beachten Eine regelmäßige und ausschließliche
Entsorgung m ltA b fa llsäcken ls tunzu läss lg^14A bs7und5b le lben  unberührt

(3) J^der Anschlusspfllchtlge ( ^ 5 A b s ,1 )h a t  die zur Merfügung gestellten Behältnisse so
anzudienen, dass eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung gewährleistet wird Alle 
Wohnungen und sonstige Räumlichkeiten müssen pro Einheit grundsätzlich ein 
wöchentliches Mindestentsorgungsvolumen von 40 I verhalten. Oleses wird 
grundsätzlich aufgetellt In 20 I für den Restabfall und 20 I für den Bloabfall, Bei 
Elgenkompostlerer verringert sich das Mindestentsorgungsvolumen auf wöchentlich
37,5 !,aufgetellt In 20IRestabfall und 17,5IBIoabfall,

(4) Für anschlusspfllchtlge andere Grundstücke (Anfallstellen von gewerblichen

Bledlungsabfällen zur Beseitigung) Ist ein ausreichendes Behältervolumen entsprechend 
der zu überlassenden Abfallmenge vorzuhalten, Ole Bestimmungen der vorzuhaltenden 
Behältergröße erfolgt nach Prüfung der Plausibilität der vom Anschlusspfllchtlgen
vorzulegenden Oaten und Unterlagen (^13 Abs 1) Kann die Plausibilität nicht 
festgestellt werden, wird für Anfallstellen von gewerblichen Bledlungsabfällen zur
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Beseitigung die Restmüllbehälterkapazität pro Woche unter Zugrundelegung von 
Einwohnergleichwerten ermittelt. Je Einwohnergleichwert ist ein Mindestvolumen von 6 I 
pro Woche zur Verfügung zu stellen. Jedoch mindestens 20 I pro Woche (§ 14 Abs. 3)

(5) Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung festgestellt:

U nternehm en /  Institutionen Je Platz /  
Beschäftigten / 

Bett

Einwohner
gleichwert

a)
Krankenhäuser, K liniken und ähnliche 
Einrichtungen Je Platz 1

b) öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, 
Verbände, Krankenkassen, 
Versicherungen, selbständig Tätige der 
freien Berufe, selbständige Handels-, 
Industrie- und Versicherungsvertreter

Je 3 Beschäftigte 1

c) Speisew irtschaften, Imbiss-Stuben Je Beschäftigten 4
d) Gaststättenbetriebe, die nur als 

Schankwirtschaft 
K onzessioniert sind, Eisdielen

Je Beschäftigten 2

e) Beherbergungsbetriebe Je 4  Betten 1
t) Lebensm itteleinzel- und Großhandel Je Beschäftigten 2
g) Sonstige Einzel- und Großhandel Je Beschäftigten 0,5
h) Industrie, Handwerk und übrige Gewerbe Je Beschäftigten 0,5

(5) Wird testgestellt, dess die vorhendenen testen Ertessungsbehëltnlssetür die Autnehme 
des regelmäßigen Abteils nicht eusrelchen -davon Ist euszugehen, wenn tremde 
Mülltonnen betüllt oder Abteile wild ebgelegert werden- Ist ein größeres
Entsorgungsvolumenzubeentregen OleAnschlussptllchtlgenhebennechschrIttIIcher 
AuttorderungdurchdleB tedtN eustedtenderW elnstreße,lnnerhelbvon14Tegendle 
ertorderllchenzusätzllchen Ertessungsbeheltnlsse gegen eine entsprechende Gebühr 
von der Btedt Neustedt en derWelnstreße entgegenzunehmen und zu benutzen,

(7) Können Grundstücke mit dem Abtuhrwegennlchtengetehren werden und bedeutet die 
Bereitstellung der testen Ertessungsbehältnlsse eine unzumutbare Härte, kenn die 
Benutzung von gebührenptllchtlgen Becken tür Restebtell und Bloebtell gestattet 
werden,

Ole Anzahl, sowie der Bereltstellungsort der Bäcke, werden Im Einzelteil von der Btedt 
Neustedt en derWelnstreße testgelegt,

(5) I^t eine Bereitstellung der Ertessungsgetäße zu den testgelegten Abtuhrtermlnen nicht 
möglich, kenn die Benutzung gebührenptllchtlger Abteil- und Bloebtellsecke gestattet
werden, Ole Anzahl der Bäcke wird Im Einzelteil von der Btedt Neustedt en der 
Welnstreße testgelegt.
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(9) Für die Sammlung von Roftabfall und Bioabfall, Inaboaondoro wonn dloao
vorüborgohondvorafärkfanfallon,dürfonnobondonfoafonErfaaaungabohälfnlaaonnur
d lo fü rd o n o ln m a llg o n  Gobrauob b o a flm m fo n B ä cko (^4  Aba. 1 Nr. 5 a und b) 
vorwondofwordon, dio bol don von dor Bfadf Nouafadf an dor Wolnafraßoboauffragfon 
Vorfrlobaafollon käuflich zu orworbonalnd.

(10)Füraonaflgobobaufo und zum Aufonfhalf von Roraonon boaflmmfo,abor nlchf afändlg 
bowohnfoGrundafücko(z. B.Wochonond-,Forlonhauagrundafückobzw.-wohnungon) 
alnd dio Abfällo In don von dor Bfadf Nouafadf an dor Wolnafraßo zugolaaaonon 
Erfaaaungabohälfnlaaon zur Abfuhr an vom öffonfllch-rochfllchon Enfaorgungafrägor 
boaflmmfon Aufafollpläfzon borolfzuafollon. Für dloao Grundafücko könnon auch 
gomolnaamoErfaaaungabohälfnlaaomlfonfaprochondorgrößororKapazIfäfzugolaaaon 
wordon. Olo Bfadf Nouafadf an dor Wolnafraßo boaflmmf Im ^Inzolfali, wolcho 
Erfaaaungabohälfnlaaovorzuhalfonalnd.

(11)OIo Bfadf Nouafadf an dor Wolnafraßo boaflmmf Form und Umfang dor Bonufzung dor 
zugolaaaonon Erfaaaungabohälfnlaao.

(12)Abgomoldofo, nlchf an dom rlchflgon Voranlagungaobjokf borolfgoafollfo, nlchf 
ordnungagomäß bofüllfoodor nlchf zugolaaaono Erfaaaungabohälfnlaao wordon nlchf 
onfloorf.

^1 5

Auanahmon von dor Morhako-und Bonufzungapfllohf olnoa 
Erfaaaungahohäknlaaoa

(1) Im Elnzolfall kann auf aohrlffllohon Anfrag oln Elnporaononhauahalf dio jowolllgon 
Erfaaaungahohälfnlaao (für Roafahfall und Bloahfall) olnoa andoron Hauahalfa 
mlfhonufzon, vorauagoaofzf, dio Elnzolporaon wird von dloaom Hauahalf vollafändlg 
voraorgfunddloonfaproohondonGofäßoalnddomaolhonGrundafüokzugoordnof.

(2 ) ^  15 A h a .lg l lf  auch für Elnmannhüroa,wonn dio Roraon auf domaolhonGrundafüok für 
Ihron Hauahalf dio jowolllgon Gofäßohorolfhalfonmuaa.

(3) Ptir Rorlonwohnungon auf anaonafonafändlghowohnfonGrundafüokongllf^15Aha.1
onfaproohond.

(4) OorAnfragaufMIfhonufzung olnoa Erfaaaungagofäßoa Iaf hol dor Bfadf Nouafadfan dor 
Wolnafraßoolnzurolohon. Olo Erlauhnla zur Mlfhonufzung Iafjodorzolf widerruflich und 
kann mlf Auflagen und Bodlngungonvorhundon worden.

(5) Rtir die n a c h ^ B A h a .  1 und Aha.2Anachluaapfllch flgonolnoa Grundafticka kann die 
Bfadfvorwalfung gomolnaamo Erfaaaungahohälfnlaao zulaaaon. Baala hol dor 
Größonhoaflmmung Iaf auch hlor jowolla oln Mlndoafonfaorgungavolumon von 20 I B 
Woche für Roafahfall und 20IB W ochofürB loahfa ll jo  Wohnolnholf.
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(6) Haushalte von bis zu drei nebeneinander oder direkt gegenüber liegenden 
Grundstücken können auf Antrag für diese unter Berücksichtigung des 
Mindestentsorgungsvolumens (§14 Abs. 3 Satz 2) ein gemeinsames 
Erfassungsbehältnis benutzen.

§16  

Standplätze der Großbehälter

(1) Für Großbehälter sind Standplätze auszuweisen. Die Standplätze werden nach 
Anhörung der Anschlusspflichtigen von der Stadt Neustadt an der Weinstraße bestimmt. 
Die Anschlusspflichtigen sind zur Einhaltung der festgelegten Standplätze verpflichtet. In 
der Regel sind die Standplätze an der straßenseitigen Grundstücksgrenze mit 
entsprechender Zugangsmöglichkeit einzurichten.

(2) Eine Änderung des bisherigen Standplatzes kann für einen vorübergehenden Zeitraum 
verfügt werden, wenn die sonst übliche Zu- oder Anfahrt zu dem Grundstück gesperrt 
und dadurch der Transport der Großbehälter in unzumutbarer Weise erschwert wird. Die 
Größe des Standplatzes muss so bemessen sein, dass für jeden Container eine 
Mindeststandfläche von 1,30 m x 1,30 m zur Verfügung steht. Die Standplätze müssen 
mit einem dauerhaften leicht zu reinigenden Belag (z. B. Platten, Beton usw.) versehen 
und möglichst überdacht sein. Die Standfläche muss in gleicher Höhe mit dem 
Transportweg liegen und darf nicht durch Schwellen, Einfassungen, Rinnen und 
dergleichen unterbrochen sein.

(3) Die Standplätze müssen vom Anschlusspflichtigen stets sauber gehalten werden. 
Auftretende Verschmutzungen sind vom Verursacher oder, wenn dieser nicht 
festzustellen ist, vom Anschlusspflichtigen sofort zu beseitigen.

(4) Standplätze und Transportwege auf dem Grundstück müssen stets in verkehrssicherem 
Zustand gehalten werden. Die Wege zu den Standplätzen sind von Schnee und Eis zu 
räumen und bei Glätte zu bestreuen.

§17

Getrennte Überlassung von Problemabfällen und Sonderabfällen (Kleinmengen)

(1) Problemabfälle und Sonderabfälle, für die die Stadt Neustadt an der Weinstraße nach 
§ 4 Abs. 3 LKrWG annahmepflichtig ist, sind getrennt zu überlassen. § 8 Abs.1 gilt 
entsprechend.

(2) Für die getrennte Überlassung der Abfälle nach Abs. 1 hat die Stadt Neustadt an der 
Weinstraße eine Annahmestelle auf dem Wertstoffhof eingerichtet. Die Stadt Neustadt 
an der Weinstraße bestimmt, welche Abfälle der Annahmestelle zu überlassen sind. Für 
die Anlieferung zu der Annahmestelle gilt § 18 entsprechend. Die Abfälle sind von dem 
Erzeuger oder dem Besitzer bzw. einem von ihm Beauftragten zu übergeben.
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§16

Selbsfanlleferung von Abfällen zur Geselbgung bzw. Verwerfung

(1) Elgentümerund Besltzervon Abfällen Im S lnnedes§5A bs.3können diese Im Rahmen 
der Benutzungsordnung und unter Beachtung weiterer Regelungen der Stadt Neustadt 
and e rW e lns traß ese lbs toderdu rche lnenT ransporteu rau fden  Wertstoffhof Inde r 
Nachtweide Bb bringen oder einem von der Stadt beauftragten Dritten überlassen. Die 
AbfallesollenandenAbgabestellenvom AnllefererseIbstnachW ertstoffartengetrennt 
werden. DerTransport hat Ingesch lossenenodergegendenV erIust des Abfalls In 
sonstlgerWelse gesicherten Fahrzeugen zu erfolgen BelmAbladensInddIeWeIsungen 
der Beauftragten der Stadt Neustadt an derWelnstraße zu befolgen.

(2) Mit der Obergabeder Abfälle übernehmen sowohl der Abfallerzeugerals auch der 
Transporteur die Gewähr, dass Ihre Fahrzeuge keine ausgeschlossenen Abfälle 
enthaltend sie haften unbeschadet der Haftung Dritter für Folgen, die sich aus der 
NlchtbeachtungdIeserBestImmungergeben.

(3) DleBenutzungsordnungkannhlnslchtllchderAbnahmeverpflIchtungderStadtNeustadt 
an der Weinstraße oder sonstiger von der Stadt Neustadt an der Weinstraße 
beauftragter Dritter Beschränkungen vorsehen. Die Stadt Neustadt an der Weinstraße 
kann Im Übrigen die Anlieferung Im Elnzelfall regeln.

§§53 ff KrWG bleiben unberührt.

§16

Elektro-und Elektronlkgeräte

(1) Eigentümer und Besitzer von Elektro-und Elektronlkgeräten(Elektrogeräte)aus privaten 
H aushaltungenslndverptlloh teLd lesee lnervom restllohenAbtaIIgetrenntenErfassung 
zuzuführen

(2 ) Elektrogeräte können von E ndnutze rnau fdem  EBN W ertstoffhofabgegeben werden 
§ 18g l l t  entsprechend.

(3) Geräte, die eine Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit der Mitarbeiter des 
öffentllchenEntsorgungsträgers darstellen, S l n d v o n d e r A n n a h m e u n d d e r A b h o I u n g  
ausgeschlossen.
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§20

Selbstanlleferungen von Grünabfällen, Gausohutt und Erdaushub

(1) Eigentümer und Besitzer von unbelastetem Bauschutt, Straßenaufbruch und Erdaushub 
sowie von Garten-und Grünabfällen können diese Im Rahmen der Benutzungsordnung 
und unter Beachtung der Bestimmungen des Betrelberszu der Annahmestellefür 
Grünabfällen, Bauschutt und Erdaushub In der Branchwellerhofstraße 151 bringen.

(2) §§53 ff K^WG bleiben unberührt.

OrItterAGSGHNITT
Gebührenerhebung

§21

Gebührenerhebung

Zur Deckung der durch die Abfallentsorgung entstehenden Kostenwerdenaufgrundelner 
besonderen Abfallgebührensatzung Benutzungsgebühren erhoben.

VIerterAGSGHNITT
Grdnungswldrlgkelten

§22

Grdnungswldrlgkelten

(I)GrdnungswIdrlg I.S. des § 24 Abs. 5 GemG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
einem Gebot oder Verbot dieser Satzung zuwiderhandelt 
Insbesondere

1. entgegen einer vollzlehbaren Anordnung auf G ru n d § 5 A b s .2 S ä tz e 2 u n d 3 e ln e n  
Nachweis nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder unrichtig erbringt und die 
Anordnung auf diese Bußgeldbestlmmung verweist,

2. ^n tg ege n§5A bs .3 S a tz2n lch t für die Beförderung der Abfälle zu der von der Stadt 
Neustädten derWelnstraße bestimmten Anlage sorgt,

3. ^n tgegen§5A bs.3S a tz3se lne r Anzelgepfllcht nicht nachkommt,
4. entgegen § 8 Abs. 1 sein Grundstück bzw. seine Wohnung nicht an die 

Abfallentsorgung der Stadt Neustädten derWelnstraßeanschlleßt,
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5. entgegen § 8 Abs. I  Sa tzZ  Abfälle nicht oder In anderen a lsden  zugelassenen 
Behältern bereitste!!!.

8. entgegen§10Abs.8bere ltgeste llte  Erfassungsbehältnisse oder Abfälle durchsucht 
oder entfernt,

B. entgegen § 12 Abs. 8 oder 8 Erfassungsbehältnisse nicht rechtzeitig, nicht 
ordnungsgemäß oder entgegen den getroffenen Regelungen der Stadt Neustadt an 
derWelnstraßebereltstellt oder zweckentfremdet,

8 entgegen § 12 Abs. 4 Erfassungsbehältnisse nicht von der öffentlichen 
Verkehrsfläche entfernt und sichert,

6. entgegen§18Abs.1se lner Anzelgepfllcht nicht nachkommt.
10.entgegen§18A bs.2das Aufstellen von Erfassungsbehältnissen,sowie das Betreten 

des Grundstückes Insbesondere Im Rahmen der Elnsammlung und zur Überwachung 
derGetrennthaltungundVerwertung von Abfällen nicht duldet,

11.entgegen § 14 Abs. 1 die zur Verfügung gestellten Erfassungsbehältnisse nicht 
schonend undsachgemäß behandelt, eine Beschädigung oder den Verlustn lcht 
unverzüglich anzeigt,

12.entgegen§14Abs.BErfassungsbehältnlsse nicht In ausreichendem Llmfang vorhält,
18.entgegen § 18 den von der Btadt Neustadt an der Weinstraße getroffenen

Regelungen für die Btandplätze der Erfassungsbehältnisse nicht nachkommt,
14.entgegen§ 18 Abs. 1 Abfälle auf den von der Btadt Neustadt an der Weinstraße 

bestimmten Abfallentsorgungsanlagennlchtablagerf oder die Ablagerung der Abfälle 
nicht ordnungsgemäß vornimmt,

18. en tgegen§10 die dort genannten Abfälle nicht bei der jeweiligen Bammelstelle ab
O^t.

18 einer aufgrund dieser Batzung ergangenen vollzlehbaren Anordnung oder 
Genehmigung nicht nachkommt.

(2) Eine Grdnungswldrlgkelt kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend ELIRG geahndet
werden.

(8) Z us tänd lgeV erw a ltungsbehö rde lm B lnnedes§88A bs 1 des Gesetzes über die
Grdnungswldrlgkelten In Verbindung m lt§24A bs.5B atz4G em elndeordnung (GemG)
Ist die Btadt Neustadt an der Weinstraße.
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Fünfter AGBGHNITT 
Inkrafttreten

§28

Inkrafttreten

DIeseBatzungtnttamOTdanuar 2018 In Kraft. Gleichzeitig tritt die Batzung zur Vermeidung, 
Verwertung und Beseitigung von Abfällen In der Btadt Neustadt an der Weinstraße 
(Abfallwirtschaftssatzung der Btadt Neustadt an der Weinstraße) vom 15 Dezember 2008, 
l.d.F.v. 08. dun!2014außer Kraft.

Neustadtan derWelnstraße, den 
BTADTVERWALTONG

Hans Georg Löffler 
Oberbürgermeister
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A nlage zum  Tagesordnungspunkt

Änderungsverlangen (Aufweitungsverlangen) der Stadt Neustadt an der 
Weinstraße im Zuge der Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die 
Winzinger Straße, Bahn-km 0,875 Strecke 3433 Neustadt-Landau

Die S tadt N eustadt an der W einstraße erwartet bei vorliegendem  Projekt eine 
Au fw e itung des S traßenraum profils  gem äß gesetzlicher Vorgaben und 
Em pfehlungen bzw. stadtp lanerischer Z iele

•  au f e ine lichte Höhe von m indestens 4,50 m über den Fahrbahnen und den 
fahrbahnbegle itenden Radwegen, sow eit letztere au f S traßenniveau zu liegen 
kom men,

•  a u f e ine  lichte Höhe von m indestens 3,00 m über den G ehwegen und Radwegen, 
sow eit le tztere au f e inem  Hochbord zu liegen kommen,

•  au f e ine Breite von 13,20 m.

Der gep lan te  S traßenquerschnitt von 13,20 m setzt sich zusam m en aus:
•  zw ei G ehwegen (W est und Ost) von 1,50 m Breite, d ie über ein Hochbord von der 

Fahrbahn (Kreisstraße, Tem po 50) zu trennen sind,
•  zw ei Radwegen (W est und Ost) von 1,85 m Breite, d ie vorzugsw eise auf 

Fahrbahnniveau liegen sollten, aber auch vom  Fahrbahnniveau abgesetzt werden 
können, w enn Kanal- ode r Leitungsarbeiten dies aus Kostengründen erfordern,

•  zw ei fahrbahnbegle itenden Entw ässerungsrinnen von 0,25 m Breite sow ie
•  zw ei Fahrbahnspuren von 3,00 m Breite.

Sollte d ie gep lante Verb indungsstrecke zw ischen Speyerdorfer S traße und W inzinger 
S traße (Höhe BRN) im Zuge der Beseitigung des B t l 1001 aus 
Leistungsfähigkeitsgründen die Ergänzung e iner 2. R ichtungsfahrspur von Süden 
nach Norden in 3,00 m Breite erfordern, w ird d iese zum  G egenstand einer 
gem einsam en Kreuzungsvereinbarung zw ischen DB, Bund und S tadt w erden und 
den Bauw erksquerschnitt som it auf m ögliche 16,20 m Breite aufweiten. Eine 
M achbarke itsstud ie  zu r Vorbere itung dieses Vorhabens und der betreffenden 
Kreuzungsvere inbarung w urde von Stadtseite Ende Januar 2015 veranlasst.

Die Erneuerung des E isenbahnüberführungsbauwerks an Ort und S telle oder nach 
W esten oder O sten versetzt sei den w irtschaftlichen und techn ischen Überlegungen 
d e r DB und den nötigen e igentum srechtlichen Verhandlungen überlassen. Es w ird 
von Stadtseite aber erhofft, dass die Streckenverbindung auch im Baubetrieb fü r alle 
Verkehrste ilnehm er aufrecht erhalten werden kann.

Nach A uskunft des Landesbetrieb M obilitä t RLP ist davon auszugehen, dass die 
Kostentragung fü r d ie Herstellung der gesetzlich vorgeschriebenen lichten Höhe von 
4 ,50 m bei de r DB liegt.



SPD -Stadtratsfraktion

Werner Schreiner 
Harthäuserweg 29
67433 Neustadt an der WeinstraBe ,den 16.02.2015
Tel.06321 - 14029
e-mail nw.schreiner@t-online.de

Resolution des Stadtrates zu Neustadt an der Weinstraße 

Endlich Revision des Regionalisierungsmittelgesetzes vornehmen

Da der Bundesfinanzminister die Verabschiedung des Gesetzes zur gesetzlich vor
gesehenen Revision der Regionalisierungsmittel verweigert, die dringend benötigt 
werden, um die Angebote des Schienenpersonennahverkehrs auf Dauer zu sichern 
und zu erweitern, verabschiedet der Stadtrat von Neustadt an der Weinstraße, um 
wirtschaftlich negative Entwicklungen von unserer Stadt abzuwenden, die nachfol
gende Resolution:

Der Bundesfinanzminister wird vom Stadtrat der Neustadt an der Weinstraße 
aufgefordert umgehend

1.
den Mehrbedarf der Länder bei den Regionalisierungsmit
teln umgehend anzuerkennen,

2.
mit den Ländern in einen konstruktiven Dialog zu treten, 
mit dem Ziel,
die Revision der Regionalisierungsmittel auf der Basis des 
Ländergutachtens
zügig und erfolgreich rückwirkend zum 1. Januar 2015 ab
zuschließen
und den im Jahr 1993 gefundenen politischen Konsens zur 
Bahnreform
und zur Regionalisierung des SPNV nicht aufzukündigen.

mailto:nw.schreiner@t-online.de


1. Mit dam Rhaiolaod-Pfalz-Takt wufda sait 1884 das Mohilitätsaogahot mit dao um- 
waltvaftfägliohaoVafkahfsmittalo Baho uod Bus im Laoda RhaioIaod-PfaIztZug um 
Zug ausgahaut. Oia Btadt Naustadt aodafWaiostfaßa hat davoooiohtuowasaotlioh 
pfofitiaft. Oiahohao Naohffagazuwäohsahalagaodao Effolg das Koozaptas uod ma- 
ohaodaowaitafao Aushauhadaff dautlioh.
MitdamKoozapt Rhaiolaod-P^lz-Takt 2015 hahao das Laod Rhaiolaod-Pfalz uod 
dia haidaofüfdao BPNVzustäodigaoZwaokvafhäodadiaWaiohaogastaIItfOfaioa 
dautlioha,ahafglaiohzaitigwiftsohaftliohtfagfähigaEfwaitafuogdaf Aogahotaaufdaf 
SohiaoasowiahaidaoBusRagioLioiao Oia Stadt Naustadt aodafWaiostfaßa ist 
Mitgliad das Zwaokvafhaods Sohiaoaopafsooaooahvafkahf Rhaiolaod-Pfalz SOd^daf 
OhafhOfgafmaistaf ist stallvaftfataodaf Vafhaodsvofstahaf

2. Oiasa Aogahotsoffaosiva das Rhaiolaod-P^lz-Taktasstaht uod fällt mit daf 1884 
vafaiohaftao Bafaitstalluog dafhiaffüfoötigao Mittal dufohdaoBuod. Im Rahmaodaf 
Vafhaodluogao mit dam Buod um dia Zukuoft dafNahvafkahfsfioaoziafuog (sog. Ra- 
visioodafRagiooalisiafuogsmittal)hahao dia Läodaf aio umfaogfaiohas Gutaohtao 
afstallaolassao, walohasdaoMittalhadaffdafkommaodao Jahfadatailliaftoaoh- 
waist
Im Efgahois wufda fastgastallt, dass maßgahliohdufoh dia Vaftauafuogaodaf Ioffa- 
stfuktufhaoutzuogsaotgaltafüf dia huodasaigaoa loffastfuktuf (Statioospfaisa uod 
Tfassaopfaisa) aio fioaoziallaf Mahfhadaff aotstaodaoist lm Pfiozip ist as aio Oo 
diog,dass dia Ootamahmao das Buodas via OhafhhhtafTfassao-uod Btatioospfais 
daogfößtaoTaildafRagiooalisiafuogsmittalwiadaf^ahgfaift^dadiaTfassao-uod 
Statioospfaisa ühaf dao fOf dia Staigafuog daf Ragiooalisiafuogsmittalvafaiohaftao 
Ouotao liagao.

3.0asLäodafgutaohtaokommtzumEfgahois,dasshuodaswaitimJahf2015fuod 
5,5 Mfd . ^ a o  Ragiooalisiafuogsmittal ohtig s iod ,um dia Aogahota daf Läodaf im 
SPNV, dao diasaoafgäozaodao OPNV sowia waitafaPöfdafmaßoahmao zu fioao- 
ziafao. Oia Läodafhahao sich pafallal dazu aiovamahmlioh zu aioamoauao Vaftai- 
IuogssohIOssaI hai dao Ragiooalisiafuogsmittalo vafstäodigt. Oia diashazOgliohao 
Ragaluogao aus dam Jahf 1884 mOssaofafofmiaftwafdao, wail sich wasaotlioha 
Kdtafiao vafäodafthahao.

4. Oaf Buod hat aio Gagaogutaohtao zuf Hhha dafRagiooalisiafuogsmittalafstallao 
Iassao AuohdassaoEfgahoismOsstaiodaf Koosaguaoz dazu fOhfao, dass daf 
Buodaioao Mahfhadaff dafLäodafaoafkaooaomOssta

5. Oaf Buod vaftfitt aktuall dia Maiouog, dass dia Ravisioo daf Ragiooalisi- 
afuogsmittaliodiaNauofdouogdafBuod-Läodaf-Pioaozhaziahuogaoiotagfiaftwaf- 
dao soll, dafaozaitlioha Umsatzuog ahafoiohtahsahhaf ist uod obwohl 1883 aodafa 
Ohadaguogao zugfuodalagao. Oaf Koosaos zuf Bahofafofm im Jahfa 1883,giog 
davoo aus, wia as daoo auch im Gfuodsatzfastgalagtwufda. ImGfuodgasatzaftikal 
105a fastgalagtwufda, dass dia Ragiooalisiafuogsmittal hai daf Bamassuog daf Pi- 
oaozkfaft daf Läodafkaioa BafOoksiohtiguog fiodaL

5. Oas Laod Rhaiolaod-Pfalzhatzusammao mit dam Laod Badao-WOfttamhafg io 
Bazug auf dia difaktaVafwaoduog daf Mittalhuodaswaitdiahhohsta Ouota vofzu-



waisao. OashaIhfOhfaostagoiafaoda Miftalzuwaisuogao dufoh dao Buoduomiftalhaf 
zu Haushaltsaogpässao im Laododaf zu AogahotskOfzuogao

B.Aodaft daf Buod saloa Haltuog oioht, uod hahafft af auohwaitafhio auf saioaf Po- 
sitioo,daoLäodamoioht dia oötigao Miftal zuf VaffOguog stallao zu wollao, ist das 
Koozapt das Rhaiolaod-Pfalz-Taktas uod daf Aushau das umwaltvaftfägliohao 
Bohiaoaovafkahfs gafähfdat


